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wird. Wenn also bei gleicher Saughohe H; mit der Saugzahl
S = 10 eine doppelt so hohe Betriebsdrehzahl als bisher mit
S = 2,5 gewdhlt werden darf, so konnen die Pumpen ent-
sprechend Kkleiner und billiger gebaut werden. Diese mog-
liche Erhohung der Pumpendrehzahl und damit der Lei-
stungen wird z.B. besonders bedeutungsvoll beim Bau von
Raketen, deren Forderaggregate hochste Drehzahlen mit
grossen Leistungen bei kleinsten Gewichten aufweisen
miissen, was nur mit solch hohen Saugzahlen S moéglich ist.

Umgekehrt ist bei gleicher Drehzahl und gleicher
Saughohe mit einer Pumpe hoher Saugzahl eine Vergros-
serung der Liefermenge im Verhéltnis

Vi 81
Vo 82

moglich; also mit § = 10 kann gegeniiber bisherigen Pum-
pen mit der Saugzahl S = 25 eine vierfach grossere Menge
gepumpt werden.

Ebenso wichtig ist diese Verbesserung der Saugzahl
S bei Foérderung von Flissigkeiten, die an der Grenze des
Verdampfungsdruckes stehen. War bisher z.B. bei einer
Kesselspeisepumpe flir V = 100 m3/h die notwendige Min-
dest-Zulaufhohe Ahg,s = 5,4 m bei 8§ =25 und n = 2900
U/min, so kann diese Zulaufhdhe bei 8 = 10 und gleicher
Drehzahl nach der Gleichung

Ah_()ch o © Sl ) 2/3
Ahgml o SQ

auf Ah,, = 2,1 m oder bei V = 30 m3/h von 2,4 auf 0,95 m

verringert werden.

Hier wirkt sich nun der Begriff der Gesamthaltedruck-
hohe insofern vorteilhaft aus, als

cy2
ges — Ah +

29
ist, so dass die geodétische Mindest-Zulaufhéhe H.,,; nach
Kenntnis der Rohrverluste H,, in der Zuleitung sofort er-
mittelt werden kann.

Ah

= szmll 0 er

Bemerkungen zur Ausniitzungsziffer

Von Dr. iur. Rudolf Kappeler, Rechtsanwalt, Ziirich

Schluss von Seite 191

3. Maglichkeit der ersatzlosen Aufhebung anderer FEigen-
tumsbeschrinkungen ?

In Architektenkreisen begegnet man verschiedentlich
der Hoffnung, die Einfiihrung der Ausniitzungsziffer er-
mogliche die Aufhebung anderer Eigentumsbeschriankun-
gen, insbesondere der Grenz- und Gebidudeabstdnde, sowie
Geschosszahl- und Gebdudeldngenmaxima, ohne dass eine
tiberméssige Ausniitzung des Bodens zu befiirchten sei.

Wiéren nun allerdings die Abstandsvorschriften nichts
anderes als ein Mittel zur Ausniitzungsbeschrinkung, dann
erschiene deren Hrsetzung durch Ausniitzungsziffern zum
vorneherein gerechtfertigt; denn jene eignen sich zum ge-
nannten Zwecke weit weniger als diese. Die Grenzabstédnde
verfolgen nun aber dariiber hinaus noch mannigfaltige an-
dere Ziele, z.B. die Verhinderung ungiinstiger Einwirkun-
gen eines Gebédudes auf die Nachbarliegenschaften 10) und
die Sicherung einer geniigenden unbebauten Flache um das
Gebdude herum auf dem eigenen Grundstiick 11).

Dass der Gebidudeabstand vorweg der Erhaltung von
geniligend Licht und Luft dient, bedarf keiner weiteren Dar-
legung. Hebt man die Grenz- und Geb#dudeabstinde einfach
auf, so gibt man damit — auch wenn gleichzeitig die Aus-
niitzungsziffer eingefiihrt wird — alle diese durchaus legi-

10) z, B. durch Licht-, Luftentzug, zu grosse Niihe von Lirm-,
Erschiitterungs- und Geruchquellen, Einsichtnahme. Die Verhinde-
rung dieser Unannehmlichkeiten liegt keineswegs nur im privaten In-
teresse des Nachbarn, sondern auch in demjenigen der Oeffentlich-
keit, und wire es nur deshalb, weil damit die Moéglichkeit von Strei-
tigkeiten zwischen Nachbarn herabgesetzt wird.
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Bild 10. Gesamthaltedruckhthe Ahges in Abhingigkeit der Forder-

menge f{ir S = 2,5, 5, 10 und 20 bei 2900 U/min

Die durch hohe Saugzahlen S mogliche Verminderung
der notwendigen Zulaufhéhe auf wesentlich niedrigere Werte
ist neben Heisswasserbetrieb auch in der Kélte- und Va-
kuumtechnik von grosstem Vorteil, weil dabei z. B. das Auf-
stellen der Pumpe in einem tieferen Stockwerk dahinfillt
und so die ganze Apparatur samt Pumpe in einer Block-
bauart vereinigt werden kann.

Damit sind einige Moglichkeiten gezeigt, welche die
Verbesserung der Saugzahl S mit sich bringt, und gleich-
zeitig werden dem Ingenieur, welcher mit hydraulischen
Maschinen zu arbeiten hat, die Notwendigkeit und die Vor-
teile der Beniitzung der Saugzahl S und des neueren Be-
griffes der Gesamthaltedruckhdhe Ah,,; nédher gebracht.

Die mit dem neuen «Fiscalin»-Rad unternommenen
Versuche werden noch weiter ausgedehnt, und es soll an-
hand von Reihenversuchen insbesondere auch der Einfluss
der Modellgrosse auf die Saugzahl S noch nédher untersucht
werden, woriiber in einem spéteren Beitrag berichtet wird.

Adresse des Verfassers: Dr. h. ¢. K. Riitschi, Pumpenbau Brugg,
Brugg.
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timen Zielsetzungen der Willkiir der Bauenden preis. Dies
wire zweifellos ein Riickschritt gegeniiber der bisherigen
Ordnung. Die Aufhebung der Grenz- und Geb&dudeabstands-
vorschriften kommt deshalb nur in Betracht, wenn neben
der Ausniitzungsziffer noch weitere Eigentumsbeschrén-
kungen ins Recht aufgenommen werden. Zu denken ist
insbesondere an Lichteinfallsbestimmungen, welche aber
schwer zu handhaben sind 12).

Entsprechendes gilt beziiglich der Geschosszahl- und
Gebdudelingenmaxima. Diese beiden Vorschriften bezwecken
ebenfalls nicht nur eine Beschridnkung der Ausniitzungs-
intensitdt. Sie verfolgen vielmehr in betrdchtlichem Masse
auch dsthetische Ziele. Deren Verwirklichung vermag je-
doch durch die Ausniitzungsziffer allein niemals gesichert
zu werden. Die Ausniitzungsziffer ist sogar dsthetisch aus-
gesprochen neutral. Eine Aufhebung der Geschosszahl- und
Gebidudeldngenmaxima ist nur dann ohne Nachteil fiir den
Stadtebau moglich, wenn diese #asthetische Zielsetzung
durch zusitzliche neue Eigentumsbeschridnkungen iiber-
nommen werden kann. Zu denken ist insbesondere an ver-

11) Damit die Feuerwehr leicht — ohne Niederreissen von Ein-
friedigungen — zu allen Teilen des Gebidudes gelangen kann, keine
engen vernachlissigten Schliuche zwischen Parzellengrenze und
Hausmauer entstehen, stets ausreichend Platz fiir das Abstellen von
Motorfahrzeugen vorhanden ist usw, Gerade letzterer Umstand lisst
die Grenzabstinde heute wieder als besonders aktuell erscheinen,

12) Bs ist denn auch bezeichnend, dass bisher keine Ziircher Bau-
ordnung, darunter solche, die von erfahrenen Flanungsfachleuten
ausgearbeitet wurden, ganz auf die Grenz- sowie Gebidudeabstiinde
verzichtete und sie durch Ausniitzungsziffern ersetzte, Dabei bietet
das kantonale Baugesetz schon seit 1943 in § 68 Absatz 2 hiefiir eine
einwandfreie rechtliche Grundlage.
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schirfte #sthetische Generalklauseln. Das setzt aber —
wenn es nicht zu Willkiirentscheiden kommen soll — vor-
aus, dass die Stddtebauer den Behdrden allgemein und
dauernd anerkannte, prézise Grundsitze dariiber nennen
koénnen, was eine gute und was eine schlechte Ueberbauung
sei. Ob die Zeit hiefiir schon reif ist oder liberhaupt je reif
werden wird, ist aber fraglich.

Alles in allem gewinnt man mit der Ablésung der
traditionellen Eigentumsbeschrdnkungen durch die Aus-
niitzungsziffer kaum mehr an Baufreiheit, als man davon
durch zusitzlich notig werdende neue Vorschriften wieder
verliert.

4. Schwierigkeiten bei der Lockerung anderer Eigentums-
beschrdankungen

Die Grenz- und Gebdudeabsténde, sowie Geschosszahl-
und Gebiudelingemaxima verlangen nun allerdings h&ufig
bedeutend grossere bzw. niedrigere Masse, als flir die Ver-
hinderung ungiinstiger Einwirkungen eines Gebidudes auf
die Nachbarliegenschaften, die Sicherung einer geniligenden
unbebauten Fliche um das Gebdude herum auf eigenem
Grund, die Gewihrleistung eines ausreichenden Abstandes
zwischen den Gebduden, eine einwandfreie dsthetische Wir-
kung usw. erforderlich wire. Das Uebermass will meistens
lediglich die Ueberschreitung eines bestimmten Ausniit-
zungsverhiltnisses verunméglichen, was aber wie bereits
gesagt besser mit der Ausniitzungsziffer geschieht. In die-
sen Fillen driangt sich eine Lockerung und die Einfiihrung
der Ausniitzungsziffer auf; denn die durch die Lockerung
entstehenden Unzukommlichkeiten werden mit der Ausniit-
zungsziffer aufgefangen.

Die Folge einer solchen Herabsetzung ist nun aber not-
wendigerweise, dass die sich aus den reduzierten Anforde-
rungen ergebende stillschweigende Ausniitzungsziffer (vgl
II, 2 Mitte) bedeutend héher (z.B. 0,937) ausfdllt als die
im Erlasse ausdriicklich niedergelegte (z.B. 0,5). Die Sta-
tuierung einer ausdriicklichen Ausniitzungsziffer hat hier
ja zum vorneherein den Zweck, dass ein weiterer Rahmen
zur Verfiigung gestellt werden kann, als der an sich er-
wiinschten Ausniitzungsintensitdt entspricht. Die ausdriick-
liche Ausniitzungsziffer soll geradezu zu einer Diskrepanz
mit der auf Grund aller iibrigen Vorschriften moglichen
Ausniitzung fiihren. Sonst wiederholt sie einfach bereits
Geltendes auf andere Weise mit zusétzlicher Einengung.
Fiir diese Zusammenhinge fehlt aber vielerorts das Ver-
stindnis. Hiaufig sieht man im Auseinanderklaffen den Be-
weis dafiir, dass die ausdriickliche Ausniitzungsziffer zu
niedrig ist. In den Gemeinderiten, Gemeindeversammlungen
und Parlamenten besteht deshalb die bedauerliche Tendenz,
mit der Herabsetzung der Abstéinde und Erh6hung der Ge-
schosszahl- sowie Gebidudeldingenmaxima gleichzeitig auch
die ausdriickliche Ausniitzungsziffer iiber das an sich er-
wiinschte Mass hinaufzusetzen, um wieder Kongruenz zu
erreichen,

5. Mittel zur Ermdoglichung notiger Verschirfungen

Vielerorts bhilden noch heute Vorschriften, welche unab-
hidngig von der jeweiligen Gebdudehthe nur einen Grenz-
abstand von wenigen Metern (z.B. 2,5m oder 3 m) und
einen doppelt so grossen Gebdudeabstand verlangen, prak-
tisch die einzigen Beschrinkungen des Baukubus. Dies mag
noch angehen, solange nur mit niedrigen Hiusern gerech-
net werden muss. Es fiihrt jedoch zu schlechterdings un-
haltbaren Zustdnden, sobald Mehrfamilien- und Geschéfts-
hduser spekulativen Charakters entstehen. Nun zeigt es
sich aber immer wieder, dass es ausserordentlich schwierig
ist, die Grenzabstandmasse zu erhdhen. In den Gemeinde-
versammlungen, kommunalen und kantonalen Parlamenten
wird regelmissig jede Heraufsetzung als ein untragbarer
HEingriff in die Grundeigentiimerrechte angeprangert. Die
grundsitzliche Ablehnung des Institutes der Grenzabstidnde
durch viele Architekten liefert jeweilen dazu die ge-
wiinschte theoretische Rechtfertigung. In solchen Situatio-
nen bildet die Ausniitzungsziffer oft das einzige Mittel, um
aus der bisherigen unhaltbaren Regelung herauszukommen
und die Ausniitzung des Bodens auf ein verniinftiges Mass
herabzusetzen, Dieser grosse Vorteil gelangt allerdings nur
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dort zum Zuge, wo die bisherigen Grenz- und Gebdudeab-
stinde zu niedrig waren. Bei den Bauleuten herrscht je-
doch vielfach die Auffassung, vielerorts, z.B. in den Bau-
ordnungsgemeinden des Kantons Ziirich, wiesen bereits die
bisherigen Grenz- und Gebiudeabstandsvorschriften zu
hohe Masse auf. Es ist auch nicht zu iibersehen, dass der
eben erwihnte Vorteil der Ausniitzungsziffer in einem ge-
wissen Gegensatz zu den vorstehend in Ziffer 1 und 3 dar-
gelegten Erwartungen steht.

6. Ansporn fiir die Zusammenlegung von Parzellen

Es ist zweifellos ein Mangel der heute {iblichen Bau-
gesetze und Bauordnungen, dass sie die Zusammenlegung
von nebeneinander liegenden Parzellen, deren Fliche fir
stddtebaulich erwiinschte Losungen zu klein ist, nicht ge-
niigend férdern. Da die Ausniitzungsziffer nun aber vielfach
eine rationelle Ueberbauung solcher kleinen Parzellen ver-
unmdoglicht, erhofft man sich, dass nach ihrer Einfiihrung
die Grundeigentiimer eher zu Zusammenlegungen Hand
bieten wiirden. Dies ist durchaus denkbar. Nur darf man
nicht vergessen, dass sich Grenzabstandsminima von nor-
maler Grosse auf kleine Parzellen kaum weniger baube-
hindernd auswirken als die Ausniitzungsziffer und daher
auch nicht weniger zu Zusammenlegungen anspornen. Hie-
gegen wird allerdings eingewendet, die Grundeigentiimer
gewdnnen unter der Herrschaft der Grenzabsténde durch
die Aufhebung der Grenzen zwischen den bishherigen Par-
zellen keinen grossern Spielraum, da sich heute fast iiberall
der Gebdudeabstand innerhalb eines Grundstiickes so be-
messe, wie wenn zwischen den Gebduden eine Grenze ver-
liefe. Solange jedoch diese Art von Geb#dudeabstandsvor-
schriften gilt, ist mit ihr auch bei der Ausniitzungsziffer
zu rechnen. Wird sie aber aufgehoben, so féllt sie auch
unter der Herrschaft der Grenzabstinde ausser Betracht.
Der Einwand trifft daher am Ziel vorbei.

7. Vermehrte Differenzierungsmoglichkeit ?

Gegen das geltende Baurecht wird immer wieder der
Vorwurf erhoben, seine Vorschriften fiihrten zu uniformen
Ueberbauungen. Die Ausniitzungsziffer wird dabei als Mit-
tel gepriesen, um aus der Monotonie herauszukommen. Dies
trifft in erheblichem Masse zu (vgl. II, 10). Jedoch ist auch
folgendes zu bemerken: die meisten neueren Bauordnungen
sehen gegen Siiden bedeutend grossere Grenzabsténde vor
als gegen die iibrigen Himmelsrichtungen. Die Grenzab-
stinde sind meistens betrdchtlich hoher als die Distanz
zwischen Trottoirhinterkant und Baulinie. Das hat lédngs
einer in westostlicher Richtung verlaufenden Strasse bei
Fehlen von ausdriicklichen Ausniitzungsziffern und durch-
wegs gleicher Parzellengrdsse, sowie symmetrischer Bau-
linienfiihrung zur Folge, dass die Liegenschaften ndordlich
der Strasse bedeutend intensiver ausgeniitzt werden kon-
nen als diejenigen siidlich davon 13). Sodann besteht bei feh-
lender ausdriicklicher Ausniitzungsziffer regelméssig eine
stirkere Ausniitzbarkeit der Eckpldtze gegeniiber den son-
stigen Liegenschaften. Hs gibt noch weitere solche Situa-
tionen. Die Einfiihrung der Ausniitzungsziffer beschneidet
nun alle diese gegeniiber der Nachbarschaft vermehrten Aus-
niitzungen 14). Es gehen somit die Differenzierungsmoglich-
keiten im Verhiltnis nordlich und stlidlich der Strasse ge-
legener Parzellen oder Eck- und {ibrigen Grundstiicke sowie
in andern Situationen verloren. Vom Standpunkt der Rechts-
gleichheit aus betrachtet ist dieser Verlust grundsétzlich zu
begriissen. Wie er jedoch stddtebaulich zu beurteilen ist,
kann nicht der Jurist beurteilen.

8. Schlechterstellung des Gemeinwesens im Expropriations-
verfahren

Wo eine ausdriickliche Ausniitzungsziffer gilt, fiihrt
grundsitzlich jede Verkleinerung der Parzelle zu einer un-

13) Vorausgesetzt ist, dass flir den Abstand der Gebidude gegen
die Strasse die Baulinie und nicht der Grenzabstand massgebend ist,
was meistens zutrifft.

14) Bin allfilliger Abzug der Abschnitte vor den Baulinien (vgl.
II. 8) lidsst sogar die Privilegierung der Eckplitze ins Gegenteil um-
kippen, sofern nicht durch geeignete Vorkehren wenigstens die
Gleichheit wieder hergestellt wird.
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mittelbaren Herabsetzung ihrer Ausniitzbarkeit. Misst z.
B. ein Grundstiick 1000 m2 und betrdgt die Ausniitzungs-
ziffer 0,6, so reduziert sich im allgemeinen die zuldssige Ge-
schossfliche bei Abtrennung von 200 m2 von 600 m2 auf 480
m2, also um eine schéne Vierzimmerwohnung. Gélten nur
Grenzabstandsvorschriften, so verkleinerte diese Amputation
unter Umstdnden die Ausniitzbarkeit gar nicht, z. B. wenn
lediglich ein toter Winkel oder Land vor den Baulinien ab-
gegeben wiirde. Auf jeden Fall wére der Ausniitzungsverlust
viel weniger direkt auf die Landabtrennung zuriickzufiihren.
Daher ist im Expropriationsverfahren in Gebieten mit aus-
driicklicher Ausniitzungsziffer viel eher mit Widerstédnden
gegen Landabtretungen und mit Minderwertsforderungen fiir
die Minderausniitzbarkeit des dem Privaten verbleibenden
Landes zu rechnen. Dies behindert insbesondere den &ffent-
lichen Strassenbau. Dieser Nachteil ldsst sich allerdings
beheben, wenn man die Ausniitzungsziffer so definiert, dass
die Geschossfliche nicht stets durch die ganze Parzellen-
fliche zu dividieren ist, sondern dass von dieser zuvor z. B.
jene Abschnitte abzuzéhlen sind, welche vor den Baulinien
liegen oder in absehbarer Zeit fiir Strassenbauten in An-
spruch genommen werden miissen. Bis heute wurde aller-
dings — zumal im Kanton Ziirich — von dieser Moglichkeit
noch wenig Gebrauch gemacht. Sie ist {ibrigens nicht leicht
zu handhaben 15),

9. Weniger Auslegungsschwierigkeiten ?

Bei den Planern besteht oft die Vorstellung, die Aus-
niitzungsziffer gebe stets zu bedeutend weniger Auslegungs-
schwierigkeiten Anlass als die Abstandsvorschriften. Dem
ist entgegenzuhalten, dass die meisten der heute ins geltende
Recht aufgenommenen ausdriicklichen Ausniitzungsziffern
einer ganzen Reihe von Interpretationsproblemen rufen. Hie-
von seien im folgenden nur die wichtigsten genannt: Wie
sind die Fldchen der Dach- und Untergeschosse anzurech-
nen? Zihlen Korridore, Badezimmer, Aborte, Garagen, Ba-
stelrdume, gedeckte Vorpldtze in der Geschossfliche mit?
Sind Gebdudevorspriinge (z.B. Erker) hinzuzurechnen und
Geb#duderiickspriinge (z.B. Loggien) abzuziehen? Ist die
ganze Grundstiicksfliche einzusetzen oder sind die vor den
Baulinien liegenden oder in absehbarer Zeit fiir Strassenbau-
ten in Anspruch genommenen Abschnitte abzuzéhlen? Wie
sind die von einer Griinzone oder einem Waldrandabstand
beschlagenen Abschnitte zu behandeln? Wie hat man sich
gegen nachtrigliche Verkleinerungen des iiberbauten Grund-
stiickes unter die Ausniitzungsziffer hinab zu verhalten?

Obwohl die eigentliche Problematik der Ausniitzungs-
ziffer nicht in ihrer bisher ungeniigenden Definition, sondern
in ihrer Konzeption selbst liegt (vgl. die Ausfiihrungen unter
I), wiirden viele von diesen Auslegungsschwierigkeiten weg-
fallen, wenn man sich ernsthaft die Miihe zu einer einwand-
freien Begriffsbildung nihme, Man kann in dieser Beziehung
aber auf keine wesentliche Besserung hoffen, solange jede
Gemeinde wieder eine eigene, anders umschriebene Ausniit-
zungsziffer erlassen will. Es ist dringend nétig, dass sich
simtliche Gemeinden einer Region, oder noch besser eines
ganzen Kantons oder sogar einer ganzen Landesgegend auf
eine bestimmte Ausniitzungsziffer einigen. Die kantonalen
Genehmigungsinstanzen hitten es in der Hand, in ihrer Ge-
nehmigungspraxis stdrker vereinheitlichend zu wirken 16).

10. Ausniitzungsziffer und Wahlverpflichtung (doppelter
Satz)

Von Architekten werden immer wieder Vorschriften ge-
fordert, welche ein Bauvorhaben nur bei Uebereinstimmung
mit einem von Fachleuten aufgestellten generellen Ueber-
bauungsplan, einem sogenannten Richtprojekt, oder wenn
es sich um eine planerisch und &sthetisch gute Lésung han-
delt, zulassen, bei Erfiillung dieser Voraussetzungen aber
einen Anspruch auf die Bewilligung geben. Solche Regelun-
gen werden in bewussten Gegensatz zu den Ausnahmebe-

15) vgl. auch Anmerkung 14.

16) Das Gesagte gilt {ibrigens auch fiir die Umschreibung der Be-
griffe Geschoss, Gebdudehdhe, Gebdudelinge usw., bei welchen im
schweizerischen Bauordnungswald ebenfalls eine lihmende Vielfalt
herrscht,
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willigungsparagraphen gesetzt, welche zwar bisweilen auch
die genannten Gesichtspunkte beriicksichtigen, die Erteilung
der Zustimmung aber — beim Vorliegen der Voraussetzun-
gen — in das freie Ermessen der Baupolizeibehorde stellen.
Vorschriften der erstgenannten Art sind bisher bei den
Juristen regelmissig auf Widerstand gestossen, weil die
Bindung an ein solches Richtprojekt oder an das Erfordernis
einer planerisch und #sthetisch guten Losung den Grund-
eigentiimer in seinen Ueberbauungsmoglichkeiten stark be-
schrinkt. Dies wire noch hinnehmbar, wo das Richtprojekt
die einzig mogliche einwandfreie Ueberbauung wiedergibt
oder wo die Fachleute dariiber, was eine planerisch und
isthetisch einwandfreie Losung sei, allgemein und dauernd
iibereinstimmen. Da dies meistens nicht zutrifft, ist die
eingangs erwidhnte Regelung hochstens dann zuldssig, wenn
sie auf einer deutlich in dieser Richtung weisenden gesetz-
lichen Grundlage beruht, was heute kaum je der Fall ist 17).

Die Frage ist nun aber der Priifung wert, ob man nicht
schon unter der heute geltenden Ordnung auf rechtlich ein-
wandfreie Weise eine Anndherung an die genannten Vor-
schriften verwirklichen kénnte. Folgender Weg ist denkbar:
man stellt dem Grundeigentiimer neben einem Satz mit
Vorschriften vom traditionellen Typ wahlweise eine ge-
geniiber diesen erhdhte Ausniitzungsmoglichkeit zur Ver-
fiigung, sofern nach einem Richtprojekt gebaut wird oder
eine planerisch und #sthetisch gute Losung entsteht. Bei
Erfiillung dieser Voraussetzungen soll ein Anspruch auf
Bewilligung bestehen. Dieses Plus der Ausniitzungsmog-
lichkeit hat den Zweck eines Anreizes fiir den Grundeigen-
tiimer zur Unterwerfung unter das Richtprojekt oder das
Erfordernis der planerisch und &sthetisch guten Ldsung.
Da diese Unterwerfung fiir den Grundeigentiimer nicht
der einzige Weg ist, um iiberhaupt bauen zu konnen, son-
dern nur eine von zwei Varianten bildet, kann gegen sie
nichts Grundsitzliches eingewendet werden. Voraussetzung
ist aber selbstverstdndlich, dass der Satz mit den Vor-
schriften vom traditionellen Typ die Ausniitzungsmdoglich-
keit nicht mehr beschridnkt, als sich durch die Ortlichen
Verhiltnisse noch rechtfertigen ldsst. Das Mass darf nicht
prohibitiv gew#hlt werden. Diese Methode der Wahlver-
pflichtung oder des doppelten Satzes, wie man sie auch
noch kennen koénnte, fand bisher nur geringe Anwendung.

Das Plus der Ausniitzungsmoglichkeit im «zweiten
Satz» kann dadurch geschaffen werden, dass man in ihm
z.B. die Abstinde reduziert, Die vermehrte Ausniitzbarkeit
lisst sich jedoch am einfachsten erreichen, indem fiir beide
Sitze eine Ausniitzungs- (oder noch besser eine Baukuben-)
ziffer verwendet und der Wert im zweiten hoher als im
ersten Satz gew#hlt wird. Da die vermehrte Ausniitzbar-
keit so unmittelbar in Erscheinung tritt, vermag sie auch
am besten ihre Anreizfunktion zu erfiillen. Hierin sehe ich
wohl den grossten Vorteil der Ausniitzungs- bzw. Bau-
kubenziffer iiberhaupt.

Schlussbemerkungen

Die Ausniitzungsziffer bildet zweifellos ein niitzliches
Institut des Baurechtes. Aber sie stellt kein Wunderallheil-
mittel fiir simtliche bisherigen Méngel im Stédtebau dar.
Auch wo das geltende Recht bereits eine einwandfrei aus-
gestaltete Ausniitzungsziffer enthilt, bleibt immer noch
die weitaus grossere Strecke des Weges zuriickzulegen
iibrig, um aus dem traditionellen Baurecht zu einer den
Anforderungen unserer Zeit geniligenden Ordnung zu ge-
langen. Dieses Ziel wird man aber niemals nur mittels
der Einfiihrung eines einzigen neuen Rechtsinstitutes, son-
dern nur dann erreichen, wenn man das geltende Recht
von Grund auf neu durchdenkt.

Adresse des Verfassers: Dr.
Ziirich 7/44

Rud. Kappeler, Gladbachstr. 51,

17) Wo das Richtprojekt oder das Vorhandensein einer planerisch
und #sthetisch guten Losung fiir die Ueberbauung von gemeinde-
eigenem Land gilt oder wo sich die Grundeigentiimer diesen Erfor-
dernissen freiwillig unterwerfen, handelt es sich um baurechtlich
atypische Situationen, aus welchen nicht voreilig geschlossen werden
darf, die gleiche Regelung sei auch in andern Fillen zuldssig,

205




	Bemerkungen zur Ausnützungsziffer

